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NEWS


Ferialpraxis, Ferienjob und Co

Die Schulferien beginnen in fast zwei Monaten. Nicht nur Urlaubsreisen wollen gut geplant sein. So wie man sich über Reiseziele informiert, sollte man auch über Rechte und Pflichten als Ferialpraktikant/in Bescheid wissen. Dieser Beitrag beleuchtet die arbeits- und sozialrechtliche Stellung während einer Ferialpraxis.

Während der Ferienzeit gehen Schüler/innen und Studierende oftmals Beschäftigungen nach, weil Lehrpläne und Studienordnungen fordern, sich auch praktische Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen. Aber auch nur das Dazuverdienen oder das Hineinschnuppern in einen interessanten Beruf sind Motive.

„Echte“ Ferialpraktikanten

„Echte“ Ferialpraktikanten sind Personen, deren Beschäftigung in einem Betrieb in erster Linie im Interesse des Auszubildenden und nicht im Interesse des Betriebsinhabers an Arbeitsleistungen liegt. Der Einsatz des Ferialpraktikanten ist also vom Ausbildungszweck bestimmt und geprägt und nicht an betrieblichen Zwecken und Erfordernissen orientiert. Der Beschäftiger kann daher über die Arbeitskraft eines Ferialpraktikanten nicht so verfügen wie über jede der sonstigen Beschäftigten zum Erreichen des Betriebszweckes.

Kriterien für das Überwiegen des Ausbildungszweckes sind insbesondere, 

· dass Arbeiten verrichtet werden, die dem Ausbildungszweck dienen und nur in einem zeitlich zu vernachlässigenden Ausmaß sich nach den Betriebserfordernissen richten, 
· dass die Arbeiten sich nach Wahl des Auszubildenden richten und 
· größere Freiheiten bei der zeitlichen Gestaltung oder Anwesenheit im Betrieb herrschen.

„Unechte“ Ferialpraktikanten sind Arbeitnehmer

Ferialpraktikanten, auf die nicht zutrifft, dass der Ausbildungszweck der Beschäftigung deutlich überwiegt, sind Arbeitnehmer. Ein Arbeitnehmer ist zu Arbeitsleistung in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Seine Bestimmungsfreiheit ist weitgehend ausgeschaltet. Er ist an Arbeitszeiten gebunden. Der Arbeitsort ist vorgegeben. Der Arbeitnehmer ist den Weisungen des Arbeitgebers unterworfen. Ein Arbeitnehmer hat seine Dienste persönlich zu leisten. Er unterliegt der Kontrolle und der Disziplinargewalt des Dienstgebers. 
Ferialjob
Beim Ferialjob handelt es sich um ein reguläres, in der Regel befristetes Arbeitsverhältnis. Ein Ausbildungszweck ist formal nicht erkennbar. Im Vordergrund steht die Arbeitsleistung gegen Entgelt.

Volontariat

Ein Volontär unterscheidet sich vom „echten“ Ferialpraktikanten nur dadurch, dass er nicht aufgrund eines Lehr- oder Studienplans zu einer Beschäftigung gezwungen wird. Es handelt sich um ein freiwilliges „Schnuppern“ ohne Arbeitsverpflichtung und ohne Bindung an Arbeitszeiten. 

Die Unterscheidung ist bedeutsam

Die Unterscheidung ist in manchen Fällen sehr schwierig und hat schon oft die Arbeits- und Sozialgerichte beschäftigt. Nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofes ist bei der Gesamtbetrachtung einer „Ferialpraxis“ zu prüfen, ob die Begriffsmerkmale des § 1151 ABGB durch Ausbildungszweck der Tätigkeit und ihre Ausgestaltung soweit zurückgedrängt sind, dass ihnen nicht mehr überwiegende Bedeutung zukommt. Für die rechtliche Qualifikation eines Vertrages als Arbeitsvertrag kommt es nicht auf den Rechtsfolgewillen der Vertragsparteien oder die von ihnen gewählte Bezeichnung des Vertrages an.

Liegt ein „echtes“ Ferialpraktikum oder Volontariat vor, besteht mangels Arbeitsverpflichtung kein Anspruch auf Lohn. Oftmals wird ein „Taschengeld“ bezahlt. Dennoch sind „echte“ Ferialpraktikanten nach ASVG unfallversichert. 

Bei „unechter“ Ferialpraxis und Ferienjobs bestehen Ansprüche aus einem Dienstverhältnis, nämlich auf Lohn, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, anteilsmäßigen Urlaub etc. Viele Kollektivverträge enthalten spezielle Regelungen über „Pflichtpraktikanten“, also jene Praktikanten, die aufgrund von Lehr- oder Studienplänen zur Absolvierung einer Berufspraxis verpflichtet sind. Oftmals orientiert sich die Höhe des Entgelts an der Lehrlingsentschädigung in der jeweiligen Branche.

Links

· www.ris.bka.gv.at 
· www.arbeiterkammer.at/online/10-tipps-fuer-ferialjobberinnen-34213.html?mode=711&STARTJAHR=2008

· http://portal.wko.at/wk/dok_detail_file.wk?angid=1&docid=1075567&conid=395908
Didaktische Anregungen:

1. Besprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern deren bisherige Erfahrungen, die sie bei der Arbeit in den Ferien gemacht haben:

· Wie waren die Arbeitszeiten? 
· Konnten sie sich ihre Tätigkeit weitgehend aussuchen? 
· Wie war die Bezahlung? 
· Ist jemand während der Beschäftigung erkrankt und was hatte das für Folgen?

2. Es bietet sich an, im Unterrichtsfach Politische Bildung das Kapitel Arbeitsrecht durchzunehmen oder zu wiederholen.
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